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"CAPITULATION" VENEDIGS FÜR DIE FREIKOMPAGNIE VON [ALT] SECKEL-
MEISTER [ DER STADT ZUG] JOHANN JAKOB II . MUOS1

"Verzeuchnuss Uf wass form Herr Seckeimeister Hannss Jacob Muoss Bür¬

ge r Zug , ein freye Compagnia von 210 Mann Jn der durchleiichtigsten
Herrschafft Venedig dienst ufzerichten abgeredt undt begart.

Erstens Verspricht Er 210 Mann under welchen der Hauptmann die Offi-p
eieren undt diener begriffen sein sollent , Jn Sechsswuchen Termin

nach deme Er die patenta undt dass erste gellt empfacht , der Dht.
Herrschafft die obgemelte Zahl gueter Soldaten in Jre Statt gen

Bergamo truppenwyss Zefiiehren , undt fHehren lassen . Undt wann 20
Soldaten mit einem officier aldort anlangendt , soll denselben der

Soldt angahn , undt Sye anfangen wachen , auch gelossiert werden,

Solls der amptmann Comandieren , undt die Herrschafft den Pass
O

[durch mail . /span . Gebiet ] offen verschaffen wärden.
Wann dann . . . [ 70 ] Soldaten undt officieren daselbsten ankhommen undt

Bysamen so soll der Fahnen ufgericht , undt dem Hauptmann sein Be¬

stallung undt Soldt angan.

Die gemelte Zahl Soldaten sollent mit allen Ueberwehren von der Herr¬
schafft ohne dess Hauptmann Muossen Costen versehen undt bewehrt
werden ; Jedoch Zue Ende dess diensts sollent Sy die wehr widerumb
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ynhändigen , wie die verhanden seindt.
Für dissere 210 Mann fordert gedachter Hauptmann Monatlichen . . .

[1155 ] dugathunen , in Specie oder den Wärth derselbigen , Soll mann
alle Monat musteren oder uff die Zahl der Leisten Musterung nach
Eydtgnossischer formb bezahlen , undt im fahl gemelte Zahl ohne dess
Hauptmans verhinlassgung nit vollkhommen erfunden wurde , undt nit
mehr als 20 Soldaten manglendent , soll Jme für Jeden Mann drey du-
gathonen ynbehalten undt abzogen werden.

Es sollent Jme aber auch die Kranckhen , undt in selbigem monat abge¬
storbenen , so dero verhanden währent Zahlt undt guetgemacht werden.

Zur Wärbung undt für den uncosten derselbigen Compag [ nie ] solle ge¬
dachtem hauptmann für Jeden Officieren undt Soldaten . . . [ 7] duca-
tunen Verehrung oldt Wärbung gellt bezahlt werden : der halbe theil
mit Ynlüfferung der Capitulation undt dass uberige wann man den
fahnen wie obgemelt ufrichten wirt.

Undt dieweil dann allerhandt Uncosten undt unglegenheit , müehe undt
arbeit in ufrichtung einer solchen freyen Comp. 3 einem Hauptmann an
die Handt wachst , undt Er Zwar vertröstet worden , sein dienst etli¬
che Jahr bestahn solle , So begärt Er uff zwey oldt mehr Jahr ver-
gwüsst Zesein , undt dann noch solang Zedienen , alss von Jme weiters
erfordert wirt . redlich undtt gethrüwlich . Jm fahl aber inzwüschen
der Zeit seiner Soldaten undt Landtsleüthen einer oder mehr Zu vor-

khommung seines Schadens einer Rayss ins Vatterlandt Vonnöthen het-
te , dass alssdann Er Hauptmann gwalt habe , Jnne mit einer Passporta
Zubegleitten . undt ein andern an sein statt anzenemmen . undt die
Comp. 3 Zeergäntzen.

Dem Hauptmann undt der Comp. 3 soll der freye Kau ff Zu dero Nothwendig-
kheit ohne uflag undt Jntrag Jn allem Jrem Gepieth undt Herrschafft
Zuglan undt gestattet werden.

Wann dann dissere freye Eydtgn . Comp. 3 Complet undt ufm fuoss , mag die
dht . Herrschafft den Hauptmann mit solcher Zu dero diensten Comman-
dieren undt in Jren Stett undt Pässen , wie auch Zu feldt von nöthen
(Jedoch nit ufm Meer [ =Verbot -der Truppenverschiffungen ] ) noch wi¬
der die Jenigen undt Jre Länder , so mit einer Cathol . Lob . Eydt-
gnosschafft in Pündtnuss [ - insbesondere Mailand/Spanien und Frank¬
reich gemeint - ] standt.

Wylen dann under allen Compagnien Gricht undt Recht vonnöthen , behal¬
tet Jme der Hauptmann vor selbsten Officieren harzu Zeernambsen,
welche die fählenden abbüessen sollen , dieselbigen aber Zu versöl-
den , fordert Er monatlich . . . [ 50 ] ducatuner.

Schlüesslichen solle der Hauptmann noch sein Comp. 3 von Niemandt an-
derm weder Zu feldt noch in gwarnisonen Commando Zenemmen schuldig
sein , alss von einem Fäldtherren , Einem Gubernatoren , oder verord-



neten von der dht . Herrschafft . Jn einer Statt , Veste oder Platz,

in welchen Sy gelegt seindt , undt  sonsten von kheinem Obersten,

noch Hauptmann einicher weys Commandiert werden ."

1 ) s . Cär &sole/Venise 149 sowie AH 104/41
2 ) Dieses Wort ist durchgestrichen.
3 ) Die letzten 7 Wörter sind durchgestrichen.

Wohl aus dem Besitz des Ammanns von Stadt und Amt Zug , Beat II . Zur¬
lauben - AH 105 , 103 - 105 - Blatt 103a r  und 105 leer
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